
r

Kreis Offenbach, Fachdienst Jugend und Familie

EINGEGANGEN
19. SEP. 2016

Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige im März 2016
Bericht der Jugendhilfeplanung

Seit August 2013 haben Eltern für ihre Kinder im Alter von einem bis zu unter drei Jahren
generell einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der
Kindertagesbetreuung (KiföG § 24 Abs. 2). Wesentliche Ziele sind die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Bildungsteilhabe. Zu diesem Zweck stellen der
Bund über die Länder und das Land selbst weitere Mittel für den Ausbau 2016 zur
Verfügung.
Die Ausbauplanung des Kreises als öffentlichem Träger der Jugendhilfe (SGB VIII § 80)
basiert auf den Planungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (HKJGB § 30).
Hierzu werden unter anderem jährlich eine Kommunalerhebung der örtlichen Planungsdaten
zum Stichtag 1. März sowie Sekundäranalysen der gesetzl. Jugendhilfestatistik durchgeführt.

Angestrebt wird eine durchschnittliche Versorgungsquote von 35 Prozent im Kreisgebiet,
wobei von einer erheblichen Streuung1 der örtlichen und innerörtlichen Bedarfe auszugehen
ist.

Der Kreis Offenbach erreichte zum 1. März
dieses Jahres mit 2.833 Plätzen bezogen
auf 9.535 unter Dreijährige in der
Bevölkerung einen Versorgungsgrad von
29,7 Prozent. Im Rahmen ihrer Planungen
wurden von den Städten und Gemeinden
2.083 Plätze in Einrichtungen festgestellt.
Im Rahmen der Pflegeerlaubniserteilung
wurden durch den Kreis zudem 750 Plätze
festgestellt. Die Tagespflege trägt damit zu
rund 26,5 Prozent am insgesamt festge
stellten Platzbestand bei. Die konkreten
kommunalen Vorhaben umfassen 230
zusätzliche Einrichtungsplätze, die die
Versorgungsquote des Kreises in nächster
Zeit auf 32,1 Prozent anheben werden.
Sollte es trotzdem lokal vorübergehend zu
einem Versorgungsengpass kommen, kann
die Zurückstellung von unter Einjährigen
gegenüber den Kindern mit individuellem
Rechtsanspruch eine Entlastung im
Umfang von ein bis zwei Prozent bei der
Versorgung durch Einrichtungsplätze
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1 s. Forschungsverbund DJI/TU Dortmund (2014), Der U3-Ausbau im Endspurt, Dortmund, S. 5. Am 01.03.2016

wurde in Hessen eine durchschnittliche Betreuungsquote von 30,1 % erreicht (HSL, Wiesbaden 01.09.2016)
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